Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Melsungen;
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 87 ,Malsfelder StraRe*

Inkraftsetzung gemaR § 10 Abs. 3 Baugesetzbuches (BauGB)

Hiermit wird gem. § 10 Abs. 3 BauGB o6ffentlich bekannt gegeben, dass die 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 87 ,Malsfelder StralRe“ von der
Stadtverordnetenversammlung am 12.02.2020 gem. § 10 BauGB als Satzung
beschlossen worden ist.

Die Abgrenzung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 87 ,Malsfelder Strake*
ist aus der beigefugten Skizze ersichtlich.

MaBstab: 1:1.500
Bearbeiter: dipl.-ing. c. thein —_—

Datum: 18.02.2019

Ubersichtsplan

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 87 ,Malsfelder StraRe* kann
einschlieBlich der Begrindung wahrend der Dienststunden im Stadtbauamt,
Schwarzenberger Weg 93, Zimmer 20, von jedermann eingesehen werden. Erneut
Anregungen vorzubringen ist nicht mehr moglich.

Mit Vollendung dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB tritt die 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 87 ,Malsfelder Strale* der Stadt Melsungen
einschlief3lich Begriindung in Kraft.



Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine evitl. Verletzung
derin

§ 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenlber der Stadt Melsungen geltend gemacht worden ist.
Mangel der Abwagung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von
sieben Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenuber der Stadt Melsungen
vorgetragen worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften oder den Mangel der Abwagung begrinden soll, ist darzulegen.
Daruber hinaus wird gemaf § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulassig ist, soweit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
offentlichen Auslegung nicht oder verspatet geltend gemacht wurden, aber hatten
geltend gemacht werden konnen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB in der o0.a.
Fassung uber die Entschadigung von durch Bebauungsplan eintretenden
Vermogens-nachteilen, sowie Uber die Falligkeit und das Erléschen entsprechender
Entschadi-gungsanspruche, wird hingewiesen.

Melsungen, 20.02.2020

Der Magistrat
der Stadt Melsungen
[ll'4/61-04-00

gez. Boucsein
Biirgermeister



	Amtliche Bekanntmachung
	Inkraftsetzung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuches (BauGB)


